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Satzung

über den Ersatz des \-erdienstausfalls
bei beruflich selbstrindigen Angehörigen

der Freiwilligen Feuerw'ehr der Stadt Bad Driburg
vom 4. Dezember 200L

Gem2iß $ 12 Abs. 3 Satz 4 des Gesetzes über den Feuerschutz Lrnd die HilteieistLrng (FSHG) vom
10. Februar 1998 (GV. NW. S. 122) und der ..\:\ 7 Abs. I und ,11 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der
GemeLndeordnung tiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO N-WJ h der Fassung der
Bekarrntmachung vom l-1. Juti 1994 (GV. NW. S. 6tj6) in den jerveils z. Z. geltenden Fassungen
hat der Rat der Stadt Bad Driburg in seincr Sizung am 3. Dezember 2001 folgende Satzung
beschlossen:

sr
Ersatz des Verdienst:rusfalls für SeIbstäudige

(l) Beruflich selbstrindige ebrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwebr der Stadt
Bad Dnburg haben nach $ 12 Abs. 3 F'SHG Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls,
der ihlen durch die Teilnahme an Ebsätzen, ltbungen, LehrgCngen und sonstigen
Veranstaltulgen auf Adorderung entsturden ist.

(2) Selbständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale je Stunde erhalten, sot'ern
sie einen den Regelstundensatz übersteigenden Verdienstausfall glaubhaft machen. Die
Glaubhaftmachung erfolgt durch eine schnftliche Erklämng über die Höhe des
Einkommens. in der die fuchtigkeit der gemachten Algaben versichert rvüd.

(3) Der Regelstundensatz wird auf 12,50 El,!R festgesetn.

(.1) ln keinem Frill darf der Verdienstausfallersatz den Betrag von 30,00 ELIR je Stunde der
versäumten regeLmäßigen Arbeitszeit überschrerten.
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Ilkrafffreten

Diese Satzung trirt arn 01.01.2002 in Kraft.

Bekanntmachungsanordrung

Vorstehende Satzung wird gem. $ 7 Abs. .1 Go NW i.v.m. den Bestirnmungen d.erBekannurachungsverordnune vom 26.013.r999 (GV.N*.aJ16i 
"n*rriJ#t"ä,-*"ä"n,. r.wüd darauf hingewiesen. iass die v..r"rr*g 1o; u'"lr*"nr- und Formvorschriften beimZustandekommen dieser Satzung nach Ablauiines Jahres seit dieser Bekanntmachuni, nichrmehr geltend gemacht *'erden kann. es sei denn- 

urldlr Ds(druru'as.'lms ,-!'L

a) eine vorgeschriebene..Geneblrigung fehit oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfabrenwurde nicht durchg eführt.

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannr gemacht worden,

c.; der Brirgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beansEndet oder

d) der Form- uad verfahrensmangel ist gegenüber der stadt vorher genigt und daber dieverletzte Vorschnft r.rncl die Tatsache Uä"].n ,.r *o.aen, are aen Vaigetld;; 
*.

Bad Driburg, 4. Dezember 2001

Kari-Heurz lvlenne
Bürgerneistcr


